
Änderungsantrag Nr.
TE072 

Beantragt von
MichaelG 

Betrifft
Bundessatzung / Abschnitt A: §12 - neuer Absatz 

Beantragte Änderungen

Es wird beantragt in Abschnitt A §12 der Satzung folgenden Absatz mit 
der nächst freien Absatznummer hinzuzufügen: 

Der Bundesparteitag kann einen nach Absatz 2 ordnungsgemäß 
eingereichten Antrag mit 2/3-Mehrheit abändern.

Es wird ferner beantragt, in Abschnitt A §12 Abs. 3 die Worte "Absatz 
1 und 2" durch die Worte "diesem Paragraphen" zu ersetzen. 

Begründung

Alte Fassung: 

§ 12 - Satzungs- und Programmänderung 

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag mit einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Besteht 
das dringende Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen zwei 
Parteitagen, so kann die Satzung auch geändert werden, wenn 
mindestens 2/3 der Piraten sich mit dem Antrag/den Anträgen auf 
Änderung schriftlich einverstanden erklären. 

(2) Über einen Antrag auf Satzungsänderung auf einem 
Bundesparteitag kann nur abgestimmt werden, wenn er mindestens vier 
Wochen vor Beginn des Bundesparteitages beim Bundesvorstand 
eingegangen ist. 

(3) Die Regelungen aus Absatz 1 und 2 gelten ebenso für eine 
Änderung des Programms der Piratenpartei Deutschland.

Neue Fassung: 

§ 12 - Satzungs- und Programmänderung 

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag mit einer 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Besteht 
das dringende Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen zwei 
Parteitagen, so kann die Satzung auch geändert werden, wenn 
mindestens 2/3 der Piraten sich mit dem Antrag/den Anträgen auf 
Änderung schriftlich einverstanden erklären. 

(2) Über einen Antrag auf Satzungsänderung auf einem 
Bundesparteitag kann nur abgestimmt werden, wenn er mindestens vier 
Wochen vor Beginn des Bundesparteitages beim Bundesvorstand 
eingegangen ist.
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(3) Die Regelungen aus diesem Paragraphen gelten ebenso für eine 
Änderung des Programms der Piratenpartei Deutschland. 

(4) Der Bundesparteitag kann einen nach Absatz 2 ordnungsgemäß 
eingereichten Antrag mit 2/3-Mehrheit abändern.

Es sollte möglich sein, ordnungsgemäß eingereichte Anträge auf dem 
Bundesparteitag abzuändern. Bisher gibt es keine Möglichkeit, 
fehlerhafte Anträge zu korrigieren oder an bereits beschlossene 
Änderungen anzupassen. Außerdem sind dann solche Verrenkungen wie 
hier: http://wiki.piratenpartei.de/Antragsfabrik/Gr
%C3%B6%C3%9Fe_und_Zusammensetzung_des_Bundesvorstandes nicht mehr 
nötig. 

Sinnerhaltende Änderungen zuzulassen ist auf jeden Fall auch deutlich 
besser als die Antragsfrist komplett zu streichen. Die Antragsfrist 
sollte auf jeden Fall erhalten bleiben, sonst gibt es keine 
Möglichkeit mehr sich mit den Anträgen sinnvoll auseinander zu 
setzen. 

Achtung Kollisionen
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